
Mitglied der DAV-Sektion 
 

Geburtsdatum 

Name / Vorname 

Straße / Hausnummer / PLZ / Ort 
 
 

ERKLÄRUNGEN ZUR BENUTZUNGSORDNUNG 
für das DAV-Kletterzentrum der Sektion Lahr des Deutschen Alpenvereins e.V. 
 

Ich bestätige hiermit, die Richtigkeit meiner Angaben. Ferner bestätige ich, dass ich die 
Benutzungsordnung des DAV-Kletterzentrums erhalten, gelesen und verstanden habe und erkenne 
sie mit meiner Unterschrift an. 

Zudem erkläre ich hiermit gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz meine Einwilligung zur 
Speicherung der von mir gemachten Angaben und der erhobenen Eintrittsdaten zum Zwecke der 
Gewährleistung eines reibungslosen Betriebsablaufs und zur Weitergabe der Daten an den DAV-
Hauptverein und an das Finanzamt Lahr zum Nachweis der Eintritte. 

Die Alpenvereinssektion Lahr sichert Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu 
behandeln und außer in den oben geschilderten Fällen nicht an Stellen außerhalb der Sektion 
weiterzugeben. Nach einer Beendigung Ihrer Klettertätigkeit werden Ihre personenbezogenen 
Daten gelöscht. 

BENUTZERORDNUNG FÜR JAHRESKARTENINHABER 
Die Jahreskarte gilt jeweils im laufenden Kalenderjahr und muss jedes Jahr neu programmiert 
werden. Diese Karten können nur von Vereinsmitgliedern erworben werden. Eine Übertragung auf 
Nichtmitglieder ist nicht zulässig. Es werden Kontrollen durch Berechtigte durchgeführt. 

Die Kartennutzung beruht auf der Vertrauensbasis. Es gibt keine zeitliche Sperre, so könnte man 
vergessene Kletterutensilien im Auto holen. Somit wäre auch eine 2. Nutzung durch eine weitere 
Person möglich. Wird eine Doppelnutzung festgestellt, wird die Karte eingezogen. Der Verein kann 
sich weitere Maßnahmen vorbehalten. 

Mit den Karten können auch die Toiletten genutzt werden. In der Herrentoilette hängen ein 
Verbandskasten und ein Schlüsselkasten mit einem Torschlüssel. Dieser Torschlüssel darf nur in 
Notfällen für die Zufahrt von Rettungsfahrzeugen genutzt werden. Eine Nutzung muss dem Verein 
gemeldet werden. Deshalb sollte für Notfälle ein Handy mitgeführt werden. Die Notrufnummer ist: 
112 oder 0781 19 222. 

Das Vereinshaus ist nur während des offiziellen Vereinskletterns geöffnet. Klettern zufällig 
Berechtigte außerhalb dieser Trainingszeiten mit, so können diese die Nutzung des Vereinshauses 
ermöglichen. 

 
Ich versichere, dass ich über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen 
hinsichtlich der beim Klettern anzuwendenden Sicherungstechniken und 
Klettertechniken verfüge! 
 

Sofern ich Jahreskarteninhaber bin, versichere ich, dass ich mich an diese 
Benutzerordnung halten werde. 
 
 
 
Lahr den,……………………………… ………………………………………................... 

                                                                                     (Unterschrift) 


